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Stuhm, Sonnabend, den 2. Januar.
Redaction: das Landrathsamt. — Expedition: Werner'sche Buchdruckern. 186S

Verfügungen und Bekanntmachungen des Landraths.
^8 1. Die von der Königl. Regierung bestätigten Klassensteuer-Rollen pro 1865 sind hier einge

gangen und werden den OrtSbehörden die Duplikate der Rollen, soweit solche nicht von hier abgeholt werden, 
per Eouvert zugefertigt werden.

Die Rollen sind sogleich nach Empfang 8 Tage lang zur Einsicht der Betreffenden offen zu legen 
und die Offenlegung in ortsüblicher Weise bekannt zu machen. Außerdem hat jeder Steuerpflichtige An
spruch auf Zufertigung ejnes AuSzuges aus der Steuer-Stolle.

Vom Schluß der Offenlegung, welche mit dem 9. Januar c. als überall beendigt angesehen werden 
muß, läuft die dreimonatliche Frist zur Anbringung von etwaiger Reklamationen. — Nach dem 9. April c. 
hier eingehende Reklamationen (solche sind immer dem Landralhsamte, und keiner andern Behörde, einzu- 
reichen) könnten nicht .mehr berücksichtigt werden. Hierbei bemerke ich Folgendes:

1) Nur von dem betreffenden Steuerpflichtigen, der sich für überbürdet hält, geht die Reklamation aus 
und dürfen die Ortsvorstände, weil nach ihrer Ansicht dieser oder jener zn hoch besteuert ist, aus 
eigenem Antriebe für Andere keine Ermäßigungs-A.nträge formircn.

2) In einer Eingabe kann nur ein Reklamant die Ermäßigung beantragen. Eingaben, die von mehreren 
Personen unterschrieben sind, — s. g. Collectiv-Reklamationen — werden als ungeeignet mit dem Ue- 
bcrlasscn zurückgcgeben, einzeln, entweder schriftlich oder zn Protokoll, den Antrag innerhalb der ge
setzlichen Frist, zn wiederholen.

3) Die zur Begründung des Gesuchs erforderlichen Beweisstücke müssen der Eingabe beigefügt sein. 
Namentlich gilt dies von den angegebenen, auf dem Grundstücke lastenden Schulden, die nur dann 
als vorhanden angesehen werden dürfen, wenn due gemachte Angabe durch den bcigcfügten neuesten 
Hypothekenschein oder durch ein amtliches Attest begründet ist. Ein bloßes Verweisen auf gerichtliche 
oder andere Akten und Dokumente hat für den Reklamanten zur Folge, daß die betreffende Angabe, 
als nicht erwiesen, betrachtet wird.

4) Hat der Reklamant ein Besitztbum und betreibt noch nebenbei ein Gewerbe, so ist dies, wie das Schema 
zeigt, gehörigen Orts in der Eingabe anzngebcn.

5) Alle bei den Magistraten eingehenden Klassensteuur-Neklamations-Gesuche sind mir sofort per Eouvert 
einznreichen, damit die etwa nöthig werdenden Rücklagen u. Recherchen in Zeiten veranlaßt werden können.

6) Vorläufige Bescheide auf die eingehende Reklamationen werden^ nicht ertheilt werden; vielmehr hat 
ein jeder Reklamant den definitiven Bescheid, der Ausgangs Mai oder Anfangs Juni erfolgt, abzu- 
wartcn, auch bis dahin die veranlagte Klassensteuer fortzuzahlen, indem bei eintretender Ermäßigung, 
das zuviel Gezahlte aus die für das 2. Halbjahr zn zahlende Steuer in Anrechnung gebracht wird'

Diese Verfügung haben die Ortsvorständc alsbald auf geeignete Weise zur Kenntniß ihrer Gemeinde- 
Mitglieder zu bringen, und sich selbst hiernach zu achten.

Stuhm, den 3. Januar 1865.

Schema zu einem Klassensteucr-Reclamations-Gesuch.
Das Gesuch ist auf einen ganzen Vagen, der der Länge nach zu brechen ist, nicdcrzuschreiben und zwar: 

links: '
Ort und Datum. i '

Klassensteuer - Ermäßigung - GeM
des Hofbesitzers Joh. Sell (oder des Eigentkümers und Tisch- , ,

N- N-) Gegen Höhe der Klassensteuer-^ pro bin ich »er-

m oer klanmileuer-viaue pro ism. ^^1, auö'folgmden Gründen zu rcclamiren:
1. (hier wird angegeben, aus welchen Gründen eine Ueberbür-
2. > düng vorliegt und warum die veranlagte Steuer nicht ge-
3. f zahlt werden kann.)

Ich beantrage deshalb, mich von 20 Sgr. auf 15 Sgr. (oder von
10 Sgr. auf 7^ Sgr., oder von 5 Sgr. auf die Personensteuer) für 
jeden Monat des laufenden Jahres zu ermäßigen. hUntersckrist.)

M 2. Den Herren Geistlichen zur Nachricht, daß die Tabelle von den Geburten, Trauungen 
und Sterbefällen (früher Bevölkerungsliste genannt) nach höherer Bestimmung fortan erst im Laufe des 
Monat Mmz ausgestellt werden soll, damit auch sämmtliche am Ende des verflossenen Jahres Geborenen, aber 
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erst in den ersten Monaten des laufenden Jahres Getauften darin Aufnahme findend — Die nöthigen 
Formulare werden den Herren Geistlichen daher erst im März zugehen.

Stuhm, den 3. Januar 1865.

3. Programm, betreffend die vom: Köuigl. Preuß. Revisions-Cvllegium für Landeskultursachen 
herausgegebe ne. Zeitschrift für die Kand eskulturgefeHgebung der preußischen Staaten.

Die beüd nach Errichtung des Revisrons - Kollegiums seit 1847 herausgegcbeue Zeitschrift für die 
Preuß. Land eökulturgrsetzgebung, von welcher bisher 15 Bände, je zu 3 Heften, erschienen sind, geht 
mit dem nächsten, dem 16ten Bande aus dem Beilage der Jonaö'schcn Verlags-Buchhaudlung in deir Ver
lag des Buchh ändlers R. Gaertner (Amefaug sche Sortiments-Bnchbandlung) in Berlin, Leipzigerstraße 
Nr. 133, über. Wir nehmen hieraus Veranlassung die Behörden, Deamicn, besonders Dicasterien nnd 
Anwälte, sowie andere Personen, welche sich für das wichtige und umfangreiche Gebiet der Agrar- nnd 
Landeskulturgesetzgebung und für deren fortschreitende Entwickelung iuteressircn, von Neuem auf die gedachte 
Zeitschrift aufmer ksam. Zu dem Ende gestatten: wir uns über Einrichtung, Inhalt und Zweck, wie über 
die beabsichtigte ^Erweiterung derselben Folgendes zu bemerken:

Die Zeitschrift ist ein Organ fortgesetzter Mittheilungen sowohl der Erlasse und Bekanntmachungen 
der höheren Behörden, insbesondere der betreffenden Ministerien, als der richterlichen Entscheidungen über 
bedeutendere, in dem Bereich der Agrar- und Krilturgesetzgebung einschlagcnde Gegenstände. Zu diesen ge
hören die Ablösungen der Reallasten und Grundgercchtigkciten, die gutshcrrlichen und bäuerlichen Reguli- 
rungen, die Gemeint) eitstheilungen und Separatio neu, ferner — in Uebereinstimmung mit dem gegenwärtigen 
Ressort des Königl. Ministeriums für die landwi rthschaftl. Angelegenheiten, — die Ent- und Bcwäffcrungs-, 
Deich- und andere Meliorations-, auch die Jagd Polizei-, ingleichen die Dismembrativns-Sachen. Ausge
schlossen von der Aufnahme in die Zeitschrift sini) nur die in der Gesetzsammlung, bezüglich in den Amts
blättern verkündeten u nd abgedruckten Gesetze u nd Verordnungen. Dagegen theilt die Zeitschrift auch eine 
fortlaufende Pcrsvualchvvust und eine Statistik r>er Ablösungen u. s. w. mit, desgleichen eine fortlaufende 
Uebersicht der Entscheidringen des Königl. Obertribunals, wie des Kompetenz-Gerichthvfes betreffs der iu 
die Agrar- und Landcüku lturparthie direct ober in direct eingreifenden Materien, sodann amtliche Nachrichten 
über landwirthschaftliche Lehr-Anstalten und andure dem landwirthschaftlichen Ministerium untergeordnete 
Institute. Außerdem enthält ein zweiter, nicht amtlicher Theil derselben wissentschaftliche Abhandlungen aus 
dem Gebiete des Agrar- und Landeskulturrechts, sowie, behufs weiterer Ausbildung der für die Ausführung 
der Auseinandersetzungen, bez. die Ausgleichung dc r gegenseitigen Rechte so wichtigen technischen, land- und 
forstwirtbsckmftliehen Taxationsgrundsätze, auch Pt anbcrechnungen vorzugsweise über die schwierige Auf
lösung der verschiedenartigen Forstservituten.

Bei der Auswahl der in die Zeitschrift aufz.unebmcnden richterlichen Entscheidungen, sowohl des Rc- 
visionscolleginm, wie des Kvnigl. Preuß. Obertribun als, ist neben dem Interesse, welches die Lösnng zweifel
hafter, in die Vermögens- und Gütcrvcrhältnisse tief eingreifender Rechtsfragen darbictet, anch das der rechts- 
historischen Entwickelung der mannigfachen Institute tz. B- Markengenossenschasten, Eorpvrations- und Bürger- 
Vermögen, Kirchenbauverpflichtungcn, Geschoßabgalwn u. s. w.) maßgebend gewesen, bei denen es anf die 
Untersuchung ihres meist weit znrückgehcnden Ursprunges ankommt, indem sich hierzu vorzugsweise im Geschäfts
kreise der AuSeiuandersetzuugsbehördcn (der General-Commissionen, bez. landwirthschaftlichen Rcgicrnngs- 

^btheilnngen und Spruchcollcgien- und des Revision scollegiums Veranlassung bietet. Bekanntlich find diese 
Preußischen Behörden, als Gerichtshöfe, abweichend von den Einrichtungen anderer Deutscher Staatcu, nicht 
blos über die bei den Auseinandersetzungen hervortr elenden Streitigkeiten technischer Natur, sondern zugleich 
über die Zuständigkeit und den Umfang von Eigenthums- undTheilnchmungsrechten jeder Act zu entschei
den berufen. — Wenn ein wichtiger Theil der Preuß. Agrar- nnd Landcsknltnrgesetzgcbung bereits in den 
Jahren 1807—1812, und. auch die GemeiubeitStheilungs-, resp. Scrvitutablösungsordnuug schon 1821 er
ging, dennoch bisher nur die Ausführung der gutshcrrlichen und bäuerlichen Negulicungen vollständig, die 
der" Ablösung einzelner Reallasten zumeist beendet ist, so erklärt sich dies zum großen Theil aus dem Um
stände, daß nach der Preuß. Gesetzgebung der Antrag anf Regulirnng, Ablösung oder Gemeinheitstheilung, 
je nach Bedürfniß und fortschreitender Einsicht, dem Willen der Betheiligten cmheimgcstellt bleibt.

Die Redaction beabsichtigt inskünftige anch üsic Grundsteuer- nnd Hypotheken - Verfassung, welche 
erstere mit Januar k. I. in's Leben tritt, und welche letztere in der Bearbeitung begriffen ist, soweit sie 
mit der Landeskultur-entwickelung zusammenhängcn, in der Zeitschrift zu berückstchrigen.

Schließlich wollen wir behufs vollständiger Uebersicht, an diesen Prospect sofort auknüpfend nnr noch. 
erwähnen daß die Zeitschrift für die Landeskulturgesetzgebung der Preußischen Staaten wie bisher in 
freien, an bestimmte Perioden nicht gebundenen Heften zu 8—10 Bogen, von denen 3 einem Band bilden, 
zum Preise von 2 Thlr. sür den Band erscheinen wird. Alle Buchhandlungen, in Berlin der Verleger: 
R. Gaertner (Amelang sche Sortimcnts-Buchhandlung), Leipzigcfttr. Nr. 133, werden zur An nahme von Be
stellungen bereit sein, und soll das 1. Heft des neuen, 16. Bandes noch iu diesem Jahre herausg egeben werden.

Berlin, im November 1864.
Königl. Revisions-Cvllegium für Landeskultnrsachen. Lotte. 

Subscriptiouen werden hier entgegen genommen.
Stuhm, den 30. December 1864.

HZ 4. Das Verzeichniß der am 14. December 1864 gezogenen, durch die Bekanntmachung der Kgl. 
Hanpt-Verwaltnng der Staatsschulden von demselllen Tage znr haaren Einlösung am 1. J'nli 1865 ge- 
.kündigten Schuldverschreibungen, sowie das Verzeichniß der noch nicht znr Realisation präsent irren, bereits 
früher verlvosteu und nicht mehr verzinslichen Schuldverschreibungen der Staats-Anleihe von 18 ^6 und der 
5procentigcn Staats-Anleihe von 1859 liegen im landräthlichcn Bureau zur Einsicht aus.

Stuhm, den 30. December 1864.
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Personal-Chronik.
Der Freischütze I.08SV zu Ncumark ist als SchulzcuamtS-Verwalter, die Hofbesitzer O «artet n 

zu Rudnerweide, ^ckris» zu Gr. Schardau und der Eiusaffe Matstias Lalino^siei zuNcuuhubcu sind als 
Schulzen und der Käthner Foliann LiirKei» zu Ziegelschcunc als Dorfsgeschworener gewählt und verpflichtet 
worden. Stuhm, den 5. Januar 1863.

Reiscplan des Steuer - Erhebcrs LIderii pro 1863.
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1 Conradswalde 3 1 7 1 2 4 3 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 4 2 4 7 1 5 1

2 Gorrey 2 8 9 8 2 8 3 8 4 8 1 8 3 8 3 8 4 8 2 8 2 8 4 8

3 Braunswalde 2 8 9 8 2 8 3 8 4 8 1 8 3 8 3 8 4 8 2 ! 8
12

2 8 4 8

4 Tessensdorf 5 8 9 12 2 12 3 12 4 12 1 12 3 12 3 12 4 12 2 2 12 4 12

5 Grünhagen 5 12 9 2 2 2 3 2 4 2 1 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2
8

2 4 2

6 DScbweingrube 
Tragheimerweide 
Zwanzigerweide 
Montauerweide

10 8 2 8 13 8 13 8 15 8 15 8 17 8 14 8' 14 8 9 8 9 7 8

7 10 11 2 10 13 10 13 10 15 10 15 10 17 10 14 10 14 10 9 10 9 10 7 10

" 8 16 11 2 10 13 10 13 10 15 10 15 10 17 10 14 10 14 10 9 10 9 10 7 10

9 16 1 2 11 13 11 13 11 15 11 15 11 17 11 14 11 14 11 9 11 9 11 7 11

10 Gr. Schardau 19 9 2 1 13 1 13 1 15 1 15 1 17 1 14 1 14 1 9 1 9 1 7 1
11 Adl. do. 19 10 2 2 13 2 13 2 15 2 15 2 17 2 14 2 14 2 9 2 9 2 7 2

12 Kl. do. 19 11 2 2 13 3 13 3 15 3 15 3 17 3 14 3 14 3 9 2 
Z

9 2 7 2

13 Rudnerweide 19 1 2 3 13 13 4 15 4 15 4 17 4 14 4 14 4 9 9 3 7 3

14 Dt. Damerau 9 8 13 -8 6 8 6 8 8 7 12 7 6 7 7 7 7 7 5 7 13 8 11 8

15 Rothhof 9 12 13 11 6 11 6 11 8 10 12 10 6 10 7 10 7 10 5 10 13 11 11 11

10 Mahlau 9 1 13 1 6 12 6 12 8 12 12 12 6 12 7 12 7 12 5 12 13 1 11 1

17 Laase 9 2 13 2 6 1 6 1 8 1 12 1 6 1 7 1 7 1 5 1 13 2 11 2

18 Losendorf 9 4 13 3 6 2 6 2 8 2 12 2 6 2 7 2 7 2 5 2 13 3 11 3

19 Schroop 10 8 16 8 6 3 6 3 8 3 12 3 6 3 - 7 3 7 3 5
11

3 14 8 12 8

20 Kalwe 10 1 16 11 9 11 20 11 8 5 12 5 6 5 7 5 7 5 12 14 11 12 11

21 Georgensdorf 12 10 16 1 9 9 60 9 11 2 8 2 13 2 10 2 11 2 12 9 14 1 12 1
22 Laabe 12 8 16 2 9 8 20 8 11 1 8 1 13 1 10 1 11 1 12 8 11 3 I2. 3

23 Peterswalde 12 12 14 1 9 2 20 2 11 4 8 4 13 3 10 4 11 4 12 1 16 1 14 1

24 Dorf Barlewitz 12 3 11 3 9 1 20 4 11 6 8 6 13 6 10 6 u 6 12 3 16 3 14 3

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Der von Czcrpicnteu nach Mienthen führende Privalweg wird hierdurch aufgehoben und das fernere 

Betreten desselben auf Grund des Gesetzes vom 11. März 1830 zur Vermeidung der im § 347 .V?. 10 
des Strafgesetzbuches festgesetzten Geldstrafe von 10 Sgr. bis 3 Thlr. oder im Unvermögensfalle verhältniß- 
mäßiger Gcfängnißstrafe untersagt.

Stuhm, den 28. December 1864. Königl. Domaincn-Rcnt-Amt.
Der hinter dem Kaufmann und Geschäfts-Commissionair Carl Emmerich ans Stuhm unterm 

22. d. Mts. erlassene Steckbrief ist durch dessen Verhaftung erledigt.
Maricnburg, den 28. December 1864. Königl. Kreis-Gericht. I. Abthl.

Bekanntmachung.
In Folge der von dem Kgl. Appellationsgerichte zu Marienwerdcr erlassenen Circular-Verfügnng vom 

13. December 1853 werden die Vormünder in den bei uns anhängigen Vormundschaften aufgefordert, die 
Erzichungsberichte über ihre Pflegebefohlenen bis Ende März 1863 entweder schriftlich ciuzurcicheu oder 
Dienstag und Freitag Vormittags an der Gerichtsstclle mündlich zu Protokoll zu geben, widrigenfalls nach 
Ablauf dieser Frist ein Termin ans Kosten der säumigen Vormünder anberaumt werden wird.

Die Ortsvorstände werden ersucht, die Gerichtscingcscsscnen mit dem Inhalte dieser Verfügung be
kannt zu machen.

Stuhm, den 21. December 1864. Königl. Kreis - Gerichts - Deputation.

Zur Abgabe der Holzdeputate pro 1865 an die. Herren Geistlichen und Schullehrer des Stuhm er 
Kreises habe ich einen Termin auf

Sonnabend, den 14. Januar c., Vormittags 1G Uhr, 
im Hammcrkruge auberaumt, in welchem zugleich die Quittungen von den Herren Deputanten abzugeben sind. 
Diese Quittungen sind zugleich mit Unterschrift und Siegel des Schnlvorstandes zu versehen. Holzarten 
und Sortimente werden den Herren Deputanten im Termine mitgetheilt werden, welche die Quittung 
demnach entsprechend anszustellen haben.

Rchhof, den 3. Januar 1865. Der Oberförster.

Privat-Anzeigen.
Die nächste Theater-Ressource findet Sonntag Heu Ä5. JauuaV e«, WAenhA 
Uhr, statt.— Am Abend vorher General-Probe für die Kinder der Mitglieder.

Zwischen Tessensdorf und dem Snilker Kruge ist vor einigen Tagen eine neue eiserne 
Wagen-Achse gesunden. — Der sich legitimirende Eigenthümer kann dieselbe gegen Zurück
erstattung der Insertionsgebühren im Schulzenamte zu Tessensdorf in Empfang nehmen.



Der echte R. F. Daubitz'sche Kräuter-Liqueur, bereitet von dem Apotheker R. F. Daubitz 
A in Berlin, Charlottenstr. 19, ist nur allein zn beziehen durch die in öffentlichen Blättern annon- 

cirten autorisirten Niederlagen; in
Stuhm bei 1. Werner. W
Lichtfelde bei 1. Rarkeutin.

N Christburg bei Ist. verreivslii.

Lb- Wichtig für Bruchleidende! -LN
Wer sich von der überraschenden Wirksamkeit des berühmten Bruch-Heilmittels vom 

Brucharzt Lrus^-^Itberr in Gais, Ct. Appenzell in der Schweiz, überzeugen will, kann bei 
der.Expedition d. Bl. ein Schristchen von vielen 100 Zeugnissen in Empfang nehmen.

Holz Auction in Adl. Kleczewko.
Freitag, den 27. Januar c., Vormittags 19 Uhr, 

kommen Eichen- und Buchen-Nutzholz, Buchen- und Fichten-Klafterholz und Strauch, sowie 
eine Parthie Fichten - Bauholz zum Verkauf.

Die Guts-Verwaltung.
Der Bockverkauf aus hiesiger Original-Negretti-Heerde (Maidentiner Stammes), 

sowie aus dem Merinos-Kammwollstamm hat begonnen. Preise sind den Zeitverhältnissen 
gemäß bedeutend herabgesetzt.

Traupel per Freistadt i. Westpr., den 1. Januar 1865.
D a s m.

In Mo thaten ist eine große Scheune ganz oder auch getheilt zum Abbruch zu ver
kaufen. — Auch ist ein Quantum recht starker Schneide Hölzer zu haben.

Das Dominium.

Circa 100 Schock Roggen-, Weizen- und Gersten-Krummstroh sind zu soliden 
Preisen zu haben bei L. klimmen ^nn. in Pr. Rosen gart bei Bahnhofsstation Grün au.

UM?" 2 Wagen, 2 Schlitten und 10 Fensterköpfe sind zu verkaufen im Gasthanse 
der Wittwe Miller in Altmark.

Khermometer in verschiedenen Sorten empfiehlt Reimer.

Mir sind Aufträge zum Kauf von Grundstücken in der Größe von 2 bis 5 
Hufen übergeben. Ich ersuche deshalb die geehrten Herren Besitzer, welche ihre Grund

stücke verkaufen wollen, sich in frankirten Briefen an mich zu wenden.
LlOlüsLcs» in Weißenbcrg.

WA-- Ein tüchtiger Schmied wird zum 1. April d. I. gesucht von der 
Dorfschast Laabe.

Am 2. d. Mts. Vormittags ist aus dem Rent-Amts- oder Landraths-Amts-Bureau in 
Stuhm eine braune Pelzmütze vertauscht worden. — Der Inhaber der fremden Mütze 
kann dieselbe in der Werner'schen Buchdruckerei gegen die seinige zurücktauschen.

Ein weißer Windhund hat sich am 20. v. Mts. verlaufen. — Wiederbringer
erhält eine angemessene Belohnung.

Neu mark, Januar 1865. Czerwinski.

' Marktpreise.
Stuhm, 3. Januar 1865: Weizen 57 sgr., Roggen 36'sgr., Gerste 27 sgr./ Hafer 24 sgr., Weiße Erbsen 44—60 sgr.
Glding, 4. Januar: Weizen, bunter und hochbunter 42—58 sgr., abfallende Sorten 33—41 sgr., Roggen 30—37 sgr., Gerste 

große 26—30 sgr., kleine 24—27 sgr., Hafer 18—24 sgr., Erbsen, weiße 34—45 sgr.,- graue 42—62 sgr.

Marienvurg, 27. December 1864: Weizen 42—62 sgr., Roggen 34—37sgr., Gerste 28—32 sgr., Hafer 22—26 sgr., Weiße 
Erbsen 42—46 sgr., Heu pr. Ctr. 26—28 sgr., Stroh pr. Schock 150—160 sgr., Kartoffeln 16—19 sgr.

Druck und Verlag der Werner'schen Buchdruckerei in Stubm.


